
beratungsausschuß" in die vorläufige Thgesordnung ihrer Nationen und dem Völkerrecht, worin unter anderem die 
einundfllnfzigsten Tagung aufzunehmen. Freiheit des Handels und der Scbiffabrt festgeschrieben wird, 

43. Plenarsitl.ung vom Erlaß und von der Anwendung von Gesetzen und Maß-
25. Oktober 1994 nahmen der in der Präambel dieser Resolution genannten Art 

Abstand zu nehmen; 

4919. Notwendigkeit der Beendlgtmg der von den Ver
einigten Staaten von Amerika gegen Kuba 
verhängten Wirtschafts., JIandels.. und FInanz· 
blockade 

Die Generalversammlung, 

entschlossen, die strikte Achtung der in der Charta der 
Vereinten Nationen verankerten Ziele und Grundsätze zu 
fördern, 

unter Bekrliftigung, neben anderen Grundsätzen, der 
souveränen Gleichheit der Staaten, der Nicbtintervention und 
Nichteinmischung in ihre inneren Angelegenheiten sowie der 
Freiheit des internationalen Handels und der internationalen 
Scbiffabrt, die außerdem in· zahlreichen internationalen 
Rechtsakten verankert sind, 

unter Hinweis auf die Erklärungen, welche die Staats- und 
Regierungschefs anllIßlich des dritten und vierten Ibe
ro-amerikanischen Gipfels am 15. und 16. Juli 1993 in 
Salvador (Brasilien) beziehungsweise vom 14. bis 16. Juni 
1994 in Cartagena (Kolumbien) zu der Notwendigkeit abge· 
geben haben, die einseitige Anwendung von WJttscbafts.. und 
Hande1smaßnahmen zu beenden, die von einem Staat gegen 
einen anderen ergriffen werden und die den ungehinderten 
Welthandel beeinträchtigen, 

Kenntnis nelunend von dem Beschluß 356, der am 3. Juni 
1994 von dem in Mexiko-Stadt auf Ministerebene abgehalte. 
nen Zwanzigsten Rat des Lateinamerikanischen WJttscbafts.. 
systems verabschiedet wurde und in dem die Aufhebung der 
WJttscbafts.., Handels- und Finanzblockade gegen Kuha 
gefordert wird, 

besorgt darüber, daß Mitgliedstaate'l nach wie vor Gesetze 
und andere Vorschriften erlassen und anwenden, deren 
extraterritoriale Auswirkungen die Souveränität anderer 
Staaten und die legitimen Interessen der ihrer Rechtshoheit 
unterstehenden juristischen oder natürlichen Personen sowie 
die Freiheit des Handels und der Scbiffabrt beeinträcbtigen, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 47/19 vom 24. No
vember 1992 und 48/16 vom 3. November 1993, 

besorgt darüber, daß seit der Verabschiedung ihrer Re
solntionen 47/19 und 48/16 weitere Maßnahmen dieser Art, 
die darauf abzie1en, die WJttscbafts.., Handels- und Fmanz
blockade gegen Kuba zu verstärken und auszuweiten, erlassen 
und angewandt worden sind, sowie besoIgt über die negativen 
Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die kubaniscbe Bevlll
kerung und auf kubanische Staatsangehörige, die in anderen 
Ländern leben, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Genera1sekretli 
vom 20. S:T.tember 1994 über die Durcbflibrung der Resolu
tion 48/16' ; 

2. wiederholt ihre AqfJorderung an alle Staaten, in 
Ertll1Iung ihrer Verpflichtungen nach der Charta der Vereinten 

" Al49/398 muI Add.1. 

3. richtet erneut die dringende AqfJorderun8 an die 
Staaten, in denen solche Gesetze oder Maßnalunen bestehen 
und nach wie vor angewandt werden, so bald wie möglich und 
in Übereinstimmung mit ihrer Rechtsordnung die erforderli· 
ehen Schritte zu untemehmen, um sie aufzuheben oder außer 
Kraft zu setzen; 

4. ersucht den Generalsekretär, im Benehmen mit den 
entsprechenden Organen und Organisationen des Systems der 
Vereinten Nationen einen Bericht über die Durcbflibrung der 
vorliegenden Resolution im Liebte der Ziele und OTUndslitze 
der Charta und des Vlllkerrechts zu erstellen und ihn der 
Generalversamm1ung auf ihrer fDnfzigsten Thgung zu unter· 
breiten; 

5. beschJJeßt, den Punkt "Notwendigkeit der Beendigung 
der von den Vereinigten Staaten von Amerika gegen Kuba 
verhängten Wn1scbafts... Handels- und Finanzh1ockade" in die 
vorlliufige Thgesordnung ihrer fDnfzigsten Thgung auf
zunehmen. 

45. plenars/t:.ung 
26. Oktober 1994 

49110. Die Sltnatlon In Bosnien und Herzegowina 

Die Generalversammlung, 

in Bekr4ftlgung ihrer ResoIationen 46/242 vom 25. August 
1992, 47/121 vom 18. Dezember 1992 und 48/88 vom 
20. Dezember 1993 sowie unter Hinweis auf aIle einsch1llgigen 
Resolutionen des Sicherheitsrats zur Situation in der Republik 
Bosnien und Herzegowina wie auch die von der Interna
tionaIen Konferenz über das ehemalige Jugoslawien aufgestell. 
ten GnlDdslltze, 

abermals bekrliftigend, daß die Republik Bosnien und 
Herzegowina als souveräner, unabbtingiger Staat und Mitglied 
der Vereinten Nationen Anspruch auf alle in der Charta der 
Vereinten Nationen vorgesehenen Rechte hat, einschließlich 
des Rechts auf Selbstverteidigung nach Artikel 51 der Charta, 

betonend, daß die bewaffneten Feindseligkeiten und die 
Fortdauer der Aggression gegen Bosnien und Herzegowina 
eine Bedrohung des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit darstellen und den Friedensproze8 ernsthaft 
behindern, and in diesem Zusammenhang feststellend, daß die 
einschlilgigen Resolutionen des Sicherheitsrats noch immer 
nicht durchgefOhrt worden sind, 

in Bekrl.lftigung der einsch1llgigen Grundsätze der Charta 
und des Grundsatzes der UnznU!ssigkeit des gewaltsamen 
Gebietserwerbs sowie der Verpflichtung aller Staaten, im 
Einklang mit den Zielen und Grundsätzen der Charta zu 
handeln, 

mit Lob för die Anstrengungen, welche die bosniakischen 
und kroatischen Parteien in Bosnien und Herzegowina derzeit 
unternehmen, um eine rasche und vol1stllndige Durcbflibrung 
der Vereinbarungen von Washington über die Föderation 
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Bosnien und Herzegowinal. ZU erreichen, und erkIlirend, daß 
diese Vereinbarungen als Modell fiIr die Gesamtlösung der 
Krise in Bosnien und Herzegowina und die Beziehungen 
zwischen allen Parteien anzusehen sind, 

sich dem in dem Kommuniqu6 der AuBmuninister vom 
30. Juli 1994 ausgefllhrten Friedensvmschlag der Kontakt
gruppel7 anschließend, wie auch den von der Kontaktgruppe 
gefaSten BeschlOssen hinsichtlich des weiteren Vorgehens im 
Falle einer Ablehnung des vorgeschlagenen FriedenspIans, 

mit Genugtuung über den Beschluß der Regierung der 
Republik und der Föderation BOSDien und Herzegowina, den 
Friedensplao anzunehmen, 

in Anbetracht des AogebotB der Regierung der Republik 
Bosnien und Herzegowina, das tatsIlchliche Inkrafttreten der 
De-jure-Aufhebung des Waffenembargos erst mit einer 
Verzögerung von bis zu sechs· Monaten beziehungsweise, 
sofern vom SicheIbeitsrat beschlossen, mit einer noch IlIngeren 
Verzögerung anzustreben, insbesondere fiIr den Fall, daß die 
bosnischen Serben den Friedensplao der Kontaktgruppe 
annehmen und durchfilhren, 

den Generalsekretllr ermutigend, die PIaoung fiIr die 
ordnungsgemllße und sichere Umdislozierung des Personals 
der Schutztruppe der Vereinten Nationen in Bosnien und 
Herzegowina fortzusetzen, fiIr den Fall, daß sich dies als 
notwendig erweisen sollte, 

unter Verurteilung der Partei der bosnischen Serben wegen 
ibrer Nichtbefolgung der einsch1llgigen Resolutionen des 
Sicherheitsrats sowie ibrer Ablehnung des vmgeschlagenen 
Friedensp1aus der Kontaktgruppe, . 

unter Betonung der WIChtigkeit der vollen Durchfilhrung 
der Beschlflsse des Sicherheitsrats Ober die Sicherheitsmnen, 
und in diesem Zusammenhang mit Genugtuung Ober die 
Zusammenarbeit zwischen der SchUlZIIuppe der Vereinten 
Nationen und anderen zuständigen regionalen Sicherheits
organisationen, 

unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses fiIr die 
Beseitigung der Rassendiskriminierung, in dem dieser "mit 
großer Besorgnis festgestellt hat, daß Verbindungen bestehen 
zwischen der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und 
Montenegro) und den serbiscben Milizen und paramilitäri
schen Gruppen, die fiIr die massiven, schweren und systemati
schen Verletzungen der Menschenrechte in Bosnien und 
Herzegowina und in den von den Serben kontrollierten 
kroatischen Gebieten verantwortlich sind"l', 

sowie in Bekrtiftlgung Ihrer Entschlossenheit, Völkermord
harulbmgen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit sowie 
andere Verstöße gegen das humsnitäre Vö1kerrecht zu verhü
ten, 

.. "F.......workAgretment establlshlng a FedmIIItm In tIUIAreas oftIUI 
I/splIbIlc of _ and Hensgov/na w/th a MlIjorlty lJosnüzc and Crottt 
Population" und "Otallce of a PreIimIno1)I Agretment for a CoofetkmtIon 
"""'-'tIUI RepubllcofCroat/aandtIUI FedetrztImf', ~mn I. MlIrz 
1994 In WasIdtIgton; _ 0.fJIdtd Recorda ofthe Sa:urlty CmmdI. Forty-n/nth 
Year. Supplement toT JQ1IUlU'j. FeImJary and _ 1994, Do!rnment 
8119941'2SS. 

1'1 811994/916; _ 0JjId0l1lJicords ofthe Securlty Counci1, Forty-n/nIh 
y.,.,.. Supplementfor Ju/J. AugustandSeptember 1994. 

.. _ 0jJkIelIes Proto1rDl/ der GenBralventl11l11llung, ~sIlI 
Tagung. BeIlag. IR (A/48IIB). ZIffer 537 •. 

ernsthqft besorgt über die anhsItende und systematische 
ethnische SlIuberungskampagne, namentlich die Morde, 
Vergewa1tigungen, Folterungen und sonstigen Formen der 
unmenschlichen Beband1ung, die von den Streitkrilften der 
bosnischen Serben in B8Jlia Luka, Bijeljina und anderen ibrer 
KontroDe unterstehenden Gebieten von Bosnien und Herzeg0-
wina verüht worden sind, und betonend, daß diese Praktiken, 
wie sie in den Berichten des Sonderberichterstatters der 
Menschenrechtskommission über die Situation der Men
schenrechte im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien 
beschrieben sind, eindeatlge Verstöße gegen das humanitäre 
Völkerrecht darstellen, so auch der Genfer Abkommen vom 
12. Au~ 1949' und der enlsp1echenden ZusaIzjn'otokoDe 
von 197719, und die Friedensbemühungen ernsthaft bedrohen, 

in WIlnligung der Arbeit der Sachverstilndigenkommission 
nach Resolution 780 (1992) des Sicherheitsrats vom 
6. Oktober 1992, 

mtt Genugtuung darilber, daß der Sicherheitsrat das 
Internationale Gericht zur Verfolgung der Verantwortlichen 
fiIr die seit 1991 im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien 
begangenen schweren Verstöße gegen das humsnitäre Völker
recht geschaffen hat, und mit der Aufforderung an aDe Staaten, 
mit dem Gericht voll zusammenzuarbeiten, 

feststellend, daß der Internationale Gerichtshof in seiner 
Verfilgung vom 13. September 1993 in dem Fall be!ieffend die 
Anwendung der Konvention über die Verhütung und Be
strafung des Völkermordes (Bosnien und Herzegowina gegen 
Jugoslawien (Serbien und Montenegro)) eine vOISOl'gliche 
Maßnahme erlassen hat, wonach "die Regierung der Bundes
republik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) in Befolgung 
ibrer Verpflichtung nach der Konvention ftber die Verhütung 
und Bestrafung des Völkermordes vom 9. Dezember 1948 
sofort alle in ibrer Macht stehenden Maßnahmen zu ergreifen 
hat, um die Begehung des Verbrechens des Völkermords zu 
verhindern""', 

Kellllt1lis nehmend von der Verfilgung des internationalen 
Gerichtshofs vom 13. September 1993, in der es heißt, daß 
"die derzeit herrschende gefährliche Situation ... die aufortige 
und wirksame Durchfilhrung dieser [vorsorglichen] Maß
nahmen erforderf'21, 

betonend, wie wichtig die Bemftbungen zur Wiederher
ste1hing des Friedens im gesamten Hoheitsgebiet der Republik 
Bosnien und Herzegowina und zur Erhaltung ibrer territorialen 
Unversehttheit innerhalb der international anerkannten 
Grenzen in Obereinstimmung mit den einscblligigen Resolutio
nen des Sicherlleltsrats sind, und nachdrilcklich darauf 
hinweisend, daß die besetzten Gebiete der Republik einen 
festen Bestandteil ihres Hoheitsgebiets darstellen, 

bestUrzt rmd besorgt über die 'IlItsache, daß die derzeitige 
Situation in den von den Serben kontrollierten Thi1en BOSDien 
und Herzegowinas de facto einen Zustand der Besetzung 
dieser Thi1e der souveränen Republik Bosnien und Her7,egowi
na zuIlIßt und fördert, 

betonend, daß die von den Serben kontrollierten ThiIe 
Bosnien und Herzegowinas wieder in den Rest des Landes 

.. V_ NIlIlonea, Treoty SerIes, Volll25, Nr. 17512 und 17513. 
~~~ofthe~MtIUI~and~oftIUI 

Crime ofGenocltle, ProvIsttmaI Metz.wmi.t, Order of 13 September 1993,1.CJ. 
Reportr 1993, S. 325 (ZIfI'er 37, A (I» • 

21 Ebd.. ZIffer 59. 



10 

integriert werden milssen, in Übereinstimmung mit dem 
Friedensvorschlag der Kontaktgruppe sowie unter der strikten 
Überwachung durch die internationale Gemeinschaft, 

mit dem Ausdruck Ihrer Besorgnis über die vor kurzem 
verstlirkte Belagerung Sarajewos und anderer bosniscber 
Stlidte und Sicherbeitszunen, die eine Gefahr flIr das Wohl und 

. die Sicherheit ihrer Bewohner darstellt, 

In Bekrllftigung des Charakters von Sarajewo als Zentrum 
mehrerer Koltoreo. Volksgruppen und Religionen und der 
Notwendigkeit, die Vielfalt der Stadt zu erhalten und ihre 
weitere Zerstörung zu verhindero. 

unter Beto1UUlg der Wichtigkeit der Arbeit des Sonder
koordinators der Vereinten Nationen fIIr Sarajewo bei der 
Wiederherstellung und dem allgemeinen Wiederaufbau der 
Republik Bosnien und HeIzegowina und mit der Aufforderung 
an alle Stanten. diese Bemühungen zu erleichtern, 

Im BewqfJtseln dessen. daß die ernste Situation in Bosnien 
und HeIzegowina auch weiterhin eine Bedrohung des Welt
friedens und der internationalen Sicherheit darstellt, 

1. 1Ierurtellt nachdrlJckllch die Partei der bosnischen 
Serben wegen ihrer Weigerung, die vorgeschlagene Gebiets
regelung anzunehmen. und verlangt, daß sie diese Regelung 
bedingungslos und in ihrer Gesamtheit annimmt; 

2. lobt die unennfldlichen Anstrengungen. welche die 
Schntztruppe der Vereinten Nationen, das Amt des Hohen 
Kommissars der Vereinten Nationen fIIr FlUchtlinge und 
andere damit zlIsammenhiingende Organisationen unterneh
men, und bekundet ihre größte Anerkennung allen denjenigen. 
die beispielhaften Mut und Thpferkeit bewiesen haben, 
denjenigen, die in Ausübung ihrer Pflicht ihr Leben gelassen 
haben, und del\ienigen, die weiterhin ihre Aufgaben getreu 
erfiUIen; 

3. fotrlert alle Parteien nachdrlJckllch auf, mit der 
Schutztruppe der Vereinten Nationen bei der DurcbfUbrung 
ihrer Aufgaben, insbesondere im Zusammenhang mit den 
Sicherheitszonen, voll zusammenzuarbeiten; 

4. 1Ierlangt. daß die Partei der bosniscbeo Serben die 
Belagerung Sarajewos und anderer Sicherheits7Dnen sowie der 
anderen belagerten bosnischen Stlidte ab sofort aufhebt, und 
fordert den Generalsekretlir nachdrücklich auf, die Schutz
truppe der Vereinten Nationen anzuweisen, im Einklang mit 
den einschliigigen Resolutionen des Sicberheitsrats die er
forderlicbeo Maßnaluneo zum Schutz der Sicherheitszonen zu 
ergreifen; 

5. 1Ierurtelltdie anhaltenden militlirischen Aktivitäten der 
bosnischen Serben gegen das Hoheitsgebiet der Republik 
Kroatien und ihre in Zusammenarbeit mit den serbischen 
paramilitlirischen Einheiten von den besetzten Gebieten 
Kroatiens aus verübten koordinierten Angriffe auf das H0heits
gebiet der Republik Bosnien und Herzegowina und verlangt 
die sofortige Einstellung aller derartigen Aktivitiiten; 

6. 1Ierurtellt nachdrackllch die selbsternannten serbi
scbeo Behörden in den von den Serben kontrullierten Gebieten 
Bosnien und Herzegowinas wegen der Handlungen. die sie im 
Zuge der zur Politik erklärten e1lmischen Säuberung dieser 
Gebiete begangen haben; 

7. bekriiftigt ihn Untersttlt'l.ung fIIr den Grundsatz, 
wonach alle unter Nötigung zustande gekommenen Er
klilrungen oder Verpflichtungen. insbesondere soweit sie 

Grund und Boden sowie Vermögen betreffen, völlig null und 
nichtig sind; 

8. erlcIiirt erneut, daß die internationale Gemeinschaft die 
Folgen der ethnischen Säuberung nicht hinnehmen wird und 
daß diejenigen, die sich durch e1lmische Säuberung und durch 
Gewaltanweodung Grund und Boden und sonstiges Vermögen 
angeeignet haben, diesen Besitz im Einklang mit den Nonnen 
des Völkerrechts wieder aufgeben mOssen; 

9. bekriiftlgt abermals das Recht der FlUchtlinge und der 
aus den Konfliktgebieten im Hoheitsgebiet des ebemaligeo 
Jugoslawieo Vertriebenen, in Sicherheit und Würde freiwillig 
an ihre Heimstlltteo zurDckzukehreo, und ersucht daher das 
Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationeo fIIr 
FlUchtlinge und andere zustlindige Organe der Vereinten 
Nationen, ihnen die RUckkehr zu erleichtern; 

10. fotrlert das Amt des Hobeo KwnmiSSllTli der Vereinten 
Nationen flIr FlUchtlinge IUlChdrUcklich auf, im Rahmen seines 
humanitliren HiIfsprogramms entsprecbeode Hilfe zu gewäh
ren, . um den kulturellen Austausch zwischen SanUewo und 
anderen Teilen Bosnien und HeIzegowinas und der interna
tionalen Gemeinschaft zu erleichtern und die Auslieferung und 
Errichtung eines der Zivilbevölkerung zugute kommenden 
verläBlicbeo Kommnnikatioussystems in Sarajewo zu erleich
tern; 

11. verurteilt entschieden alle von den Konfliktparteien 
verübten Verletzungen der Menschenrechte und des humanitä
ren Vö1kerrechts, insbesondere diejenigen zur Politik erhobe
nen Verletzungen, die von Serbien und Montenegro und den 
bosnischen Serben systematisch, flagrant und in massivem 
Umfang gegen das Volk Bosnien und HeIzegowinas verübt 
werden; 

12. 1Ierleiht ihnr tiefen Beunruhigung Ausdruck aber die 
anhaltende systematische Mißhandlung von Albanern, Bos
niern, Ungarn und Kroaten sowie anderen Minderheiten im 
Kosovn, im Sandschak und in der Wojwodina dureb die 
Behörden Serbiens und Montenegros und verurteilt in dieser 
Hinsicht den Beschluß dieser Behörden, das Mandat der in 
diese Regionen entsandten Überwachungsmissionen der 
Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 
nicht ZU verlängern; 

13. 1Ierlangt. daß sich die Bundesrepublik Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro) an ihre Verpflichtung hiilt, die 
einschlligigen Resolutionen des Sicherheitsrats zu befolgen, 
namentlich die Resolution 752 (1992) vom 15. Mai 1992, und 
jede militllrische und logistische UnterstiI1zung der bosnischen 
Serben einzustellen, und unterstiltzt den Beschluß des Rates. 
die teilweise AussetvIßg der Sanktionen automatisch zu 
beenden, falls die Bundesrepublik ihren Beschluß zur Schlie
ßung der Grenze zwischen der Republik Bosnien und Herzeg0-
wina und der Bundesrepnblik im Einklang mit der Rats
resolution 943 (1994) vom 23. September 1994 nicht effektiv 
durchfflbrt; 

14. fotrlert die Repnblik Bosnien und HeIzegowina und 
die Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) 
zur gegenseitigen Anerkennung innerhalb ihrer international 
anerkannten Grenzen auf, als ein wichtiger Schritt zu einer 
dauerhaften Friedensregelung; 

15. fotrlert alle Parteien, insbesondere die Bundesrepublik 
Jugoslawien (Serbien und Montenegro). auf, alle Resolutionen 
des Sicherheitsrats in bezug auf die Situation in der Republik 
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Bosnien und Herzegowina uneingeschränkt zu befolgen und 
ihre tenitoriale Unversehrtheit streng zu achten, und gelangt in 
dieser Hinsicht zu dem Schluß, daß ihre Aktivitllten, die darauf 
abzielen, die Integration der besetzten Gebiete Bosnien und 
Herzegowinas in das Verwaltungs-, Militär-, Bildungs-, 
Verkehrs- und Kommunikationswesen der Bundesrepublik 
herbeizufllhren, was de facto einem Besatzungszustand 
gleicbkommt, rechtswidrig und null und nichtig sind und 
sofort beendet werden müssen; 

16. bringt ihre Genugtuung zum Ausdruck i1ber die 
Anstrengungen, welcbe die Schutztruppe der Vereinten 
Nationen unternimmt, um dabei behilflich zu sein, diejenigen 
Voraussetzungen zu schaffen, die der raschen und voll
ständigen Durcbfllhrung der Vereinbarungen von Washington 
über die Fllderation Bosnien und Herzegowina fllrderIicb sind, 
und ermutigt die internationale Gemeinschaft, die durch die 
Vereinten Nationen und andere internationale Organisationen 
sowie biIateraI tätig wird, ihre UnterstllIzung für die Regierun
gen der Republik und der F6deration Bosnien und Herzegowi
na zu verstärken; 

17. stellt mit tiefer Besorgnis lest, daß es nicht gelungen 
ist, den Flughafen von Thzla wie4erzuijffnen, wie in zabIrei
chen Resolutionen verlangt, und fordert den Generalsekretlir 
abermals nachdrücklich auf, sofortige Maßnalunen zu seiner 
WlCderöffnung zu ergreifen, in dem Bewußtsein, wie wichtig 
dieser Flughafen ist, um im Einklang mit den Bestimmungen 
der Resolution 770 (1992) des Sicherheitsrats vom 13. August 
1992 die Entgegenaalune und Verteilung der internationalen 
humanitären Hilfsgüter zu erleichtern; 

18. verlongt, daß aIle Beteiligten die ungehinderte 
Versorgung mit humanitären HiIfslieferungen ermöglichen, 
insbesondere zugunsten der Sicherheitszonen in Bosnien und 
Herzegowina, so anch die Versorgung mit Wasser, Strom und 
Treibstoff und Kommunikationsverbindungen, und fordert den 
Sicherheitsrat in diesem Zusammenhang nachdrücklich dazu 
auf, seine Resolution 770 (1992) vollstiindig durchzufilhren, 
damit die ungehinderte humanitlire Versorgung, insbesondere 
der Sicherheitszonen, sichergestellt ist; 

19. verurteilt die Handlungen, die von einer der Parteien 
oder anderen Beteiligten unter Verstoß gegen Ziffer 12 der 
Resolation 820 (1993) des Sicherheitsrats vom 17. April 1993 
begangen werden, und verlangt die volle Einhaltung dieser 
Beatimmung; 

20. apricht aIlen Staaten, insbesondere den an die Bundes
republik Jugoslawien (Serhien und Montenegro) angrenzenden 
Staaten und den anderen Donauuferstaate, Ihre Anerkenmmg 
aus für die Maßnahmen, die sie getroffen haben, um den vom 
Sicherheitsrat gegen die Bundesrepublik verhllngten bindenden 
Sanktionsmaßnalunen nachzukommen, und fordert aIle Staaten 
nachdrücklieh auf, diese Sanktionsmaßnahmen auch weiterhin 
wachsam durchzusetzen; 

21. lorden den Sicherheitsrat nachdrlJcklich auf, in 
Wahrnehmung seiner Verantwortung nach Artikel 24 der 
Charta der Vereinten Nationen aIle geeigneten Maßnahmen zu 
Cll!leifen. um in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten der 
Vereinten Nationen und der Regierung der Republik Bosnien 
und HeI7.egowina die Souveränitl!t, politische Unabhlingigkeit, 
territoriale Unversehrtheit und Einheit der Republik zu 
erhalten und wiederherzustellen; 

22. ernu.atgt den Sicherheitsrat, ernsthaft abzuwägen, ob 
er nicht die Regierungen der Republik und der F6deration 
Bosnien und HeI7.egnwina von dem ursprfInglich mit Resolu-

tion 713 (1991) vom 25. September 1991 vom Rat verhlingten, 
im achten Pd!ambelabsatz dieser Resolution weiter ausgefDhr
ten Embargo für die Lieferung von Waffen und militliriscbem 
Gerät ausnehmen kann; 

23. lorden die Mitgliedsta4ten sowie die anderen Mit
glieder der internationalen Gemeinschaft, gleichviel ans 
welcher Region, nachdrfJcklJch auf, der Republik Bosnien und 
Herzegowina bei der Wahrnehmung ihres naturgegebenen 
Rechts zur individuellen und kollektiven Selbstverteidigung im 
Einklang mit Artikel SI der Charta ihre Zusammenarbeit 
anzubieten; 

24. ersucht den SicherheiJstat, sofort tätig zu werden, um 
aIle Internierongslager in Bosnien und Herzegowina zu 
schließen und ferner die von den Serben in Serbien und 
Montenegro sowie in Bosnien und Herzegowina errichteten 
Konzentrationslager zu schließen, und bis zur Durcbfllhrung 
dieser Maßnahmen internationale Beobachter zu diesen Lagern 
abzuordnen; . 

25. ersucht dannn, daß dem Internationalen Komitee vom 
Roten Kreuz ungehinderter Zogang zu a1len in Serbien und 
Montenegro sowie in Bosnien und HeI7.egowina von den 
Serben enichteten InternierongsIaern sowie zu aIlen in diesen 
Lagern gefangengehaltenen Personen gewährt wird und daß 
aIle Gefangenen unverzüglich von dieser Maßnahme unter
richtet werden; 

26. bekr4ftlgt lerner die individuelle Verantwortlichkeit 
für die in der Republik Bosnien und Herzegowina begangenen 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit und anderen schweren 
Verstöße gegen das humanitllre Völkerrecht; 

27. begri4fJt die 'llItsache, daß die Verzögerungen, welche 
die Arbeit des Internationalen Gerichts zur Verfolgung der 
Verantwortlichen für die seit 1991 im Hoheitsgebiet des 
ehemaligen Jugoslawien begangenen schwere Verstöße gegen 
das hmnanitlire VöIketrecht behindert haben, beseitigt wurden, 
und erwartet mit Interesse, daß das Gerichtsverfahren rasch 
und ohne Einmischung und Verzögerungen aufgenommen 
wird, und ermutigt in diesem Zusammenhang die Staaten 
sowie die zwischenstaatlichen und nichtstaatlicben Organisa
tionen, im Einklang mit dem oben erwähnten Grut!dsatz der 
Nichteinmischung, aIle erforderlichen Ressourcen zur Verfil
gung zu stellen, einschließlich der vollen Finanzierung und 
freiwilliger Beitriige, damit das Gericht die ihm übertragenen 
Aufgaben der Aburteilung und Bestrafung der für die Be
gehung der Verstöße gegen das Völkerrecht Verantwortlichen 
ohne weitere Verzögerungen wahrnehmen kann; 

28. ersucht den Generalsekretlir, innerhalb von dreißig 
Tagen nach Verabschiedung dieser Resolution einen Bericht 
über ihre Durcbfllhrung vorzulegen sowie den unter der 
Schirmherrschaft der Londoner Konferenz verlangten Bericht, 
der bedanerlicherweise noch nicht heransgegeben worden ist; 

29. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu bleiben 
und die Behandlung dieses Punktes fortzusetzen. 

51. Plenarsitzung 
3. November 1994 

49/lL BegeIumg des flInfz.Igsten Jahnstags der Vereinten 
Nationen 

Die Generalversanunlung, 

In Anbetracht des Vorschlags der Königlichen Münzanstalt 
der Regierung des Vereinigten Königreichs Großbritannien 




